
HERZLICH  WILLKOMMEN

zur
digitalen Information

Abschlussprüfungen Jahrgang 9!

14. Januar 2021
aktualisiert 21. März 2021



Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Rahmenbedingungen der Corona Pandemie lassen
seit Monaten keine Vollversammlungen und auch keine
Elternabende zu, die bei uns gute Tradition sind.

Deshalb wählen wir diesen Weg einer digitalen
Information, um Euch und Sie über die bevorstehenden
Abschlussprüfungen zu informieren.

Aktuell geänderte Termine einzelner Teile der
Abschlussprüfungen sind als NEU kenntlich gemacht.



Themen der Präsentation
1. Mögliche Abschlüsse am Ende von Jahrgang 9
2. Wer sollte die Abschlussprüfung machen? 
3. Anmeldung zur Hauptschul-Abschlussprüfung
4. Termine der Prüfungsteile – NEU: Verschiebung
5. Ablauf der schriftlichen Prüfung
6. Hinweise zur Bekanntgabe und Bildung der Abschlussnoten 

in den Prüfungsfächern
7. Mündliche Prüfung: Anmeldung und Ablauf – NEU: aktualisiert

und nun freiwillig
8. Mindestanforderungen für die Abschlüsse
9. Wege nach dem Hauptschulabschluss

Gesprächs- und Beratungsangebot



Mögliche Abschlüsse am Ende von Jahrgang 9

 Förderschulabschluss 
 Hauptschulabschluss 9

Die Abschlussprüfung besteht aus 
 schriftlichen Abschlussprüfungen in den Fächern

Deutsch und Mathematik
 einer mündlichen Prüfung in einem

weiteren Fach nach eigener Wahl 
(genauere Informationen zu Wahlmöglichkeiten s.u.)



Wer sollte die Abschlussprüfung machen?

 Förderschul-Abschlussprüfung: 

 alle Schüler*innen, die einen festgestellten

Unterstützungsbedarf LERNEN haben

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 

 Hauptschul-Abschlussprüfung 9:
 alle Schüler*innen, die in den Differenzierungsfächern  

Deutsch / Englisch / Mathematik / Naturwissenschaften

ausschließlich G-Kurse und höchstens zwei E-Kurse

besuchen

Eine Anmeldung zum Halbjahreswechsel erforderlich! 

Die Klassenlehrkräfte empfehlen den Schüler*innen die  

Prüfungsteilnahme. 



Anmeldung zur 
FÖS|HS - Abschlussprüfung

Die Teilnahme an der Hauptschulabschlussprüfung
ist nur nach Anmeldung möglich.

Die Klassenlehrer beraten Euch gern, ob es für Euch
sinnvoll ist, diese zu machen.

Bitte sucht und suchen Sie als Eltern das Gespräch
mit den Klassenlehrern!



Anmeldung zur Hauptschul-Abschlussprüfung 9
Ende des Schulhalbjahres: Elternbrief zur Anmeldung

Rückgabe am 5.2.2021 bei den Klassenlehrkräften



Abschlussprüfungen: Ministerworte  

„Mit sicheren und fairen Prüfungen wahren wir Zukunftschancen 
für junge Menschen. Es werden Abschlüsse vergeben, die keinen 
Corona-Makel haben. So verhindern wir, dass sich die Jugendlichen 
aus dem Abschlussjahrgang 2020/2021 rechtfertigen müssen und 
gegebenenfalls schlechtere Chancen auf dem Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt haben. Die Prüfungen selbst sind sicher aufgrund der 
hohen Sicherheitsstandards auf RKI-Basis und fair, weil wir 
umfangreiche inhaltliche und zeitliche Anpassungen vorgenom-
men haben. Alles spricht für und wenig bis nichts gegen 
Prüfungen.“ 

Kultusminister Tonne, 25. Februar 2021



Termin-Aktualisierung einzelner Prüfungsteile

Sprechprüfung Englisch (Pflicht)

Deutsch

Mathematik

bei Abweichung Nachprüfungen
in den schriftlichen Prüfungsfächern

mündliche Prüfung im Wahlfach

24./25.03.2021

21.05.2021 NEU

28.05.2021 NEU

21.06.-24.06.2021 NEU

21.06.-24.06.2021 FREIWILLIG

Fach: Termin:



Ablauf der schriftlichen Prüfungen
 Landesweit werden einheitliche Prüfungsaufgaben gestellt. 

 Der Start der schriftlichen Prüfungen ist jeweils um 8:00 Uhr.

 Dauer der Prüfungen: 

JG 9 (FÖS)      JG 9 (HS)

Deutsch:  15+60 Min. 15+120 Min.

Mathematik: 15+60 Min. 15+120 Min.

ACHTUNG: Bei Krankheit ist das Sekretariat bis spätestens 7:30 Uhr zu informieren!
Noch am selben Tag muss der Schule ein ärztliches Attest vorgelegt 
werden.
Nur dann kann ein hierfür vorgesehener Nachschreibtermin
wahrgenommen werden.



Bekanntgabe der schriftlichen Prüfungsergebnisse

 Montag, 14. Juni 2021

Bekanntgabe 

 der Vorzensuren und Prüfungsleistungen der schriftlichen Prüfungsfächer 

 plus ggf. weiterer mündlicher Prüfungen

 Die Prüfungsnote kann durch eine zusätzliche mündliche Prüfung verbessert, 
womöglich aber auch verschlechtert werden.

 Eine zusätzliche mündliche Prüfung kann durch die Prüfungskommission 
festgelegt werden, wenn z.B. das Ergebnis der schriftlichen Prüfung um
mindestens zwei Noten von der Vorzensur abweicht. 

Es ist auch eine freiwillige Meldung zur mündlichen Prüfung in einem
schriftlichen Prüfungsfach möglich.

FÜR SCHULABGÄNGER ENDET MIT DIESEM TAG DER VERPFLICHTENDE UNTERRICHT. 



Hinweise zu den Prüfungsergebnissen

Die Gesamtzensur errechnet sich in jedem Prüfungsfach zu ...

• (2/3) aus der Vornote (Bewertung der Leistungen aus dem 10. Schuljahr)

• (1/3) Prüfungsnote

Beispiel: 

Vornote Deutsch (mündlich + schriftlich): 3,0 (2/3)

Schriftliche Abschlussarbeit: 4 (1/3)

==> Endnote: 3 (rechnerisch 3,33)



Mündliche Prüfung NEU: 
pandemiebedingte  Änderungen
Die üblicherweise für alle Schüler*innen verbindliche mündliche
Abschlussprüfung ist in diesem Jahr eine freiwillige Prüfung.

Solltet Ihr Euch für eine freiwillige Abschlussprüfung entscheiden,

füllt bitte das nachfolgend erläuterte Anmeldeformular aus – es ist wichtig,

dass die Wahl von zwei möglichen Prüfungsfächer nach Rücksprache mit den
Fachlehrkräften gewählt wird. Dies wird durch Lehrer-Unterschrift bestätigt.

Eure Jahrgangsleiterinnen beraten Euch, inwiefern durch eine gute 
Prüfungsleistung die Verbesserung der Gesamtnote möglich ist. 

Gebt bitte den ausgefüllten Anmeldebogen zur mündlichen Prüfung mit 
Schüler- sowie Elternunterschrift am 23.04.2021 an Eure Klassenlehrkräfte
zurück!



Freiwillige mündliche Prüfung:
Hinweise zu Fächerwahl und Prüfungsablauf

 Ihr selber wählt zwei mögliche Prüfungsfächer. 

 Die Zuweisung zu einem der beiden Fächer erfolgt durch die 
Prüfungskommission. 

 Auch eine „besondere Prüfungslernleistung“ ist möglich.

 So können schwächere Leistungen verbessert werden – etwa eine 
Bewertung mit „ausreichend“ (4) bei guter Vorbereitung und 
Prüfungsleistung zu „befriedigend“ (3) oder besser werden. 

 Ihr könnt Euch aber auch entscheiden, Eure besonderen Stärken zu 
zeigen. 



Anmeldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung
(Formular: Ausgabe am 5. Februar.2021 |  Abgabe bis Freitag, 23. April 2021)



Anmeldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung
(Formular: Ausgabe am 5. Februar.2021 | Abgabe bis Freitag, 23. April 2021)

Beide Wünsche zu den mündlichen Prüfungsfächern müssen mit den jeweiligen 
Fachlehrkräften abgesprochen und von diesen auch unterschrieben sein.

Anderenfalls können sie nicht berücksichtigt werden.



Alternative zur üblichen mündlichen Prüfung
Laut Erlass ist alternativ möglich, eine „besondere Prüfungsleistung“ zu
erbringen:

„An die Stelle der mündlichen Prüfung nach Absatz 1 Nr. 4 oder Absatz 2 Nr. 3
tritt nach Entscheidung der Schülerin oder des Schülers eine besondere
Prüfungsleistung, die schriftlich oder fachpraktisch zu dokumentieren und in
einem Kolloquium zu präsentieren und zu erörtern ist.“



Anmeldung zur besonderen Prüfungsleistung
(Formular: Ausgabe am 5. Februar / Abgabe bis Freitag, 23. April 2021)

Das Thema der besonderen Prüfungsleistung wird von der Fachlehrkraft
gestellt.



Anmeldung zur freiwilligen mündlichen Prüfung
(Formular: Ausgabe am 5. Februar.2021 | Abgabe bis Freitag, 24. April 2021)

Für die Anmeldung zur mündlichen Prüfung bzw. Ersatzleistung braucht es zwei
Unterschriften...

1.  die allgemeine Bestätigung der Eltern und des Prüflings

2.  Bestätigung des Prüflings und der Eltern für das mündliche Prüfungsfach



Mindestanforderungen Abschlüsse Jahrgang 9

Förderschulabschluss

und 

Hauptschulabschluss

erfordern

ausreichende Leistungen (4) in allen Fächern

Beispiel: Deutsch: G4, Englisch: G4, Mathe: G4, NW: G4

GL: 5, WPK: 3 - können sich ausgleichen



Ausgleichsregelungen 

für den 

Hauptschulabschluss 9:

• Nicht ausreichende Leistungen in der 2.Fremdsprache (Französisch / 
Spanisch) bleiben unberücksichtigt.

• Bei Unterschreitung der Mindestanforderungen um eine Notenstufe in 
einem Fach: kein Ausgleich notwendig. 

• Bei Unterschreitung der Mindestanforderungen um eine Notenstufe in 
zwei Fächern: zwei Ausgleiche in gleichwertigen Fächern notwendig. 

• Bei Unterschreitung der Mindestanforderungen um eine Notenstufe in 
drei Fächern:  mindestens zwei Ausgleiche in gleichwertigen Fächern notwendig

• Bei „6“ in einem Fach: mindestens „2“ bzw. 2x„3“ in jeweils gleichwertigen Fächern.



Der Abschluss – und was dann?

Die Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe für die Schülerinnen 
und Schüler, die mit dem erreichten Abschluss unsere Schule 
verlassen, findet am 

Freitag, dem 2. Juli 2021 um 11:00 Uhr mit Eltern und 
Klassenkameraden für all die Schüler*innen statt, die 
unsere Schule verlassen. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht 
einschätzen, in welcher Form genau wir diese gestalten 
können.



Hauptschulabschluss – und was dann?
Wege nach Jahrgang 9

• Der Weg in Jahrgang 10 an der Evangelischen IGS Wunstorf steht allen offen.

• Am Ende des 10. Schuljahres ist – je nach weiterer Leistungsentwicklung –

• als höherwertiger Abschluss der 

Sek I - Hauptschulabschluss 10

Sek I - Realschulabschluss

Erweiterter Sek I - Abschluss und damit der Übergang in die Oberstufe 

möglich.

• Genauere Informationen zu den Rahmenbedingungen finden sich in der 
Präsentation      „Abschlüsse in Jahrgang 10“.

• Es gibt auch Alternativen zum weiteren Schulbesuch: 

den Beginn einer Berufsausbildung, 

den Besuch einer Berufsschule.

Weitere Informationen finden Sie und findet Ihr unter folgendem  Link: Wege ...



Noch Fragen?

Für möglicherweise noch gegebene Fragen zu den Abschlüssen 
stehen Euch und Ihnen gern zur Verfügung:

• Klassenlehrer/innen 

• Jahrgangsleiterinnen 
Frau Scheil-Heimberg (SH)
Frau Zabel (ZA)

• Schulleiterin 
Frau Rothämel (ROT)



HERZLICHEN DANK
für Ihr und Euer Interesse!

Für Fragen und zur Beratung bieten wir gern 
telefonische Gesprächsmöglichkeiten


